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Anlage 1
zur Richtlinie über die Gewährung von ̂ uscnussen an gemeinnützige vereine in der Staat wolmirstedt l^

Stadt Wolmirstedt
Fachbereich Jugend, Kultur und Sport
August-Bebel-Straße 25
39326 Wolmirstedt

Abaabetermine:
1. Antragssumme über 500, 00   bis 30. 09.
2. Antragssumme bis 500, 00   bis 30. 09. oder

spätestens 6 Monate vor Maßnahmenbeginn

Antrag
auf Bewilligung von Zuwendungen an gemeinnützige Vereine der Stadt Wolmirstedt

1. Angaben zum Verein:

a) Anschrift: Glindenberger Chor e. V. c/o Holger Bauer
Name des Vereins

Kornblumenring 15 a
Straße / H- .:

39326 Wolmirstedt / OT Glindenberg
PLZ/Ort

b) Nachweis der
Gemeinnützigkeit

c) Bankverbindung

01. 06. 2017 31. 12. 2021
GüNg bis:

DE65 8105 5000 0501 0076 52
IBAN

NOLADE21HDL
BIG

d) Mitgliedsbeitrag pro
Monat  
(Angabe frehmlllg) Erwachsene

2. Kurze Beschreibung der zu fördernden Maßnahme (gegebenenfalls Extrauaui:

Kinder (bis vollendetem
18. Lebensjahr)

Der Zweck unseres Vereines ist die Pflege des Chorgesangs. Zum 31. 12. 2018

waren 20 Personen Mitglieder unseres Vereins. Gemäß des Chorleitervertrages

vom 17. 02. 2014 ist von Jedem Mitglied ein Jahreshonorar in Höhe von 20, 00  

zu zahlen.

Frau Bauer nimmt wöchentlich 2 Stunden Gesangs- und Stimmenausbildung.

Dafür zahlt sie jährlich 1 . 400  .

Der Chor finanziert sich vorrangig aus den Mitgliedsbeiträgen und erzielt keine

weiteren regelmäßigen Einnahmen. Besucherspenden bei Auftritten betrugen
im Jahr 2018-> 254,20  .

Vom Deutschen Chorverband gibt es keine Zuschüsse für nicht ausgebildete

Chorleiter. Frau Bauer führt die Chorieitung ehrenamtlich aus.

Als Anlage ist die "Vereinfachte Einnahmen- und Ausgabenrechnung" für 2018

beigefügt.



3. Kostenplan
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GESAMTSUMME: 900, 00

         

4. Finanzierung
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GESAMTSUMME: 900,00

  

Mit dem Antrag entsteht kein Rechtsanspruch auf spätere Förderung. Das gesamte Risiko der
Finanzierung trägt der Antragsteller.

Wir versichern, dass die in diesem Antrag gemachte Angaben der Wahrheit entsprechen. Es
wird rechtsverbindlich bestätigt, dass keine weiteren Mittel als im Finanzierungsplan angege-
ben beantragt sind oder künftig bei der Stadt Wolmirstedt beantragt werden. Jede etwaige
Änderung im Kosten- bzw. Finanzierungsplan wird unverzüglich schriftlich mitgeteilt.
Werden falsche oder unvollständige Angaben gemacht oder wird der Finanzierungsplan nicht
eingehalten, ist die Stadt Wolmirstedt im Falle einer Bewilligung zum Widerruf bzw. zur Rück-
forderung der Zuwendung berechtigt.

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen an gemeinnützige Vereine in der Stadt
Wolmirstedt wurde in der aktuellen Fassung zur Kenntnis genommen und anerkannt.
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Ort, Datum

-¥J^-
Unterschrift Vereinsvorsitzendefr)

Vereinsstempel

Ansprechpartner(in) für Rückfraaen:

Name, Vorname: Seifert, Steffi

Tel-Nr. oder E-Mail: 039201 27964 oder pastst@web. de


